
BayGlG: Art. 23 Aufsichtspflichten

Art. 23  Aufsichtspflichten 
 
Die jeweiligen Rechtsaufsichtsbehörden begleiten den Vollzug des Gesetzes in den Dienststellen, 
insbesondere die Erstellung der Gleichstellungskonzepte sowie die Bestellung der 
Gleichstellungsbeauftragten, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.


